
 
 

 

Gartenvereinbarung - Kulturgarten Lyss  

Wir sind alle gemeinsam für den wildgepflegten Gemeinschaftsgarten verantwortlich. Als ak-
tives Mitglied gestaltest du die Gartenplanung mit. 
Jedes Mitglied hilft mit, diese Flächen zu bepflanzen, zu gießen und zu bewirtschaften. Im 
Gemeinschaftsgarten gärtnern wir biologisch und teils nach Permakulturprinzipien. 
 
Ruhezeiten: Der Garten ist ein öffentlicher Raum - wir halten uns an die Mittagsruhe 12:00 - 
13:00 Uhr und an die Nachtruhe 22:00 - 07:00 Uhr (siehe Ortspolizeireglement). 
 
Ernte: Wir ernten an unseren Gartentreffen gemeinsam und verteilen die Ernte. Als aktives 
Mitglied kannst du das auf den Vereinsflächen gewachsene Gemeinschaftsgemüse nach per-
sönlicher Selbsteinschätzung ernten. Von den Schulbeeten darf nichts geerntet werden. 
 
Gartenbeete: Der Gartenplan stellt sämtliche Flächen dar, auf denen angebaut wird. Neue 
Beete werden nur in Absprache mit dem Vorstand angelegt. Die Schulbeete sind markiert und 
so zu belassen.  
 
Wasser: Mit Wasser gehen wir alle sparsam um. Die Wassertanks sind immer mindestens 
halb voll und werden vom Vorstand befüllt, damit immer genügend Giesswasser zur Verfü-
gung steht. 
 
Gartengeräte / Werkzeuge: Pfleglich behandeln und nach der Benutzung sauber wieder an 
ihren Aufbewahrungsort zurückstellen. Schäden oder Abnutzungen sind jedoch nicht immer 
zu vermeiden. Kaputte Werkzeuge/Geräte werden deshalb den Gartenverantwortlichen ge-
meldet. 
 
Kompost: Bei der Kompostierung sind die Kompostregeln zu beachten. 
 
Abfall: Jeglicher anfallende Abfall wird von den Mitgliedern selbstständig mit nach 
Hause genommen. Hunde sind im Garten an der Leine zu führen und der Hundekot ist auf-
zunehmen. 
 
Haftung: Der Aufenthalt im Garten erfolgt auf eigene Verantwortung. Jedes Mitglied ist 
für sich, seine Kinder, seine Gäste und mitgebrachte Tiere verantwortlich. Der Verein 
Kulturgarten Lyss übernimmt keine Haftung. 
 
Wir gehen respektvoll miteinander um, nehmen Rücksicht und pflegen einen achtsamen 
Umgang. Wer die Gartenvereinbarung nicht einhält, kann vom Vorstand aus dem Verein aus-
geschlossen werden. 
 
Ansprechperson in allen Gartenanliegen ist Matthias Lampe (076 335 44 45). 

https://www.lyss.ch/de/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=aa1a36d7f87a4c57aca1faaaf1fd09fb-332&filename=Ortspolizeireglement_058&v=3&r=PDF&typ=pdf

